
Synoptische Darstellung Musikschulverordnung 

 
Bisherige Fassung vom 31. Mai 2007; 

Ausgabe vom 12. September 2013  

 Neu  Bemerkungen 

     

I. Zweck und Trägerschaft 

Art. 1 - Aufgabe und Zweck 

1 Die Musikschule ermöglicht den in der Ge-
meinde wohnhaften Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen eine musikalische Ausbil-
dung, führt sie zum Singen und Musizieren 
und damit zu einer vertieften Gemütsbildung 
und sinnvollen Freizeitgestaltung.  

    

2 Der Unterricht ist freiwillig und  
a) stellt eine Ergänzung zum Musikunterricht 
an der Volksschule dar.  

b) wird nach zeitgemässen musikpädagogi-
schen Grundsätzen erteilt.  

c) fördert das Verständnis für die Werte der 
Musik.  

d) fördert das gemeinsame Musizieren.  

    

     

Art. 2 – Trägerschaft und Organe 

Organe der Musikschule sind  
a) der Gemeinderat.  

b) die Musikschulkommission.  

c) der Musikschulleiter oder die Musikschullei-
terin.  

  

 

b) die Musikschulkommission als gemeinde-
rätliche Kommission 

 

  

 

Im Sinne einer gemeinderätlichen Kommis-
sion. Im Reglement haben wir die Wahl durch 
GR gestrichen, und wird somit im Reglement 
nicht mehr erwähnt. 
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Art. 3 - Gemeinderat 

1 Der Gemeinderat  
a) wählt die Musikschulkommission und deren 
Präsidenten oder Präsidentin.  

b) erteilt dem Musikschulleiter oder der Musik-
schulleiterin einen Leistungsauftrag.  

c) setzt die Schulgelder aufgrund des Voran-
schlages fest.  

d) ist Beschwerdeinstanz gegen Entscheide 
der Musikschulkommission. Er entscheidet 
endgültig.  

  

 

 

 

 

 

 

d) entscheidet bei Beschwerden gegen Lehr-
personen sowie gegen die Abweisung oder 
den Ausschluss von Musikschülern oder Mu-
sikschülerinnen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Eine gemeinderätliche Kommission hat keine 
Entscheidungskompetenzen. Der Gemeinde-
rat entscheidet. 

2 Das zuständige Mitglied des Gemeinderates 
stellt den Musikschulleiter oder die Musik-
schulleiterin an. 

    

  3 Das zuständige Mitglied des Gemeinderates 
ist Mitglied der Musikschulkommission mit be-
ratender Stimme. 
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Art. 4 - Musikschulkommission 

1 Die Musikschulkommission  
a) erlässt eine Schulordnung und eine Schul-
geldordnung.  

b) genehmigt das vom Musikschulleiter oder 
der Musikschulleiterin erstellte Schulpro-
gramm.  

c) entscheidet über Beschwerden gegen Lehr-
personen sowie gegen die Abweisung oder 
den Ausschluss von Musikschülern oder Mu-
sikschülerinnen.  

d) besucht periodisch den Unterricht und die 
Vortragsübungen.  

e) wirkt bei Anlässen der Musikschule mit.  

  

a) beantragt beim Gemeinderat die Schulord-
nung und die Anpassungen in der Verordnung 
Musikschultarife (Nr. 522). 

 

 

c) berät den Gemeinderat bei Beschwerden 
gegen Lehrpersonen sowie gegen die Abwei-
sung oder den Ausschluss von Musikschülern 
oder Musikschülerinnen.  

 

  

2 Im Übrigen richten sich die Aufgaben und 
Kompetenzen der Kommission nach der Ver-
waltungsverordnung für die gemeinderätlichen 
Kommissionen.1  

    

3 Der Musikschulleiter oder die Musikschullei-
terin nimmt mit beratender Stimme an den Sit-
zungen der Musikschulkommission teil. In be-
ratender Funktion kann auch ein Vertreter o-
der eine Vertreterin der Lehrpersonen mitwir-
ken. 

    

     

1 Änderung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 26. Juni 2008   
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Art. 5 - Musikschulleiter oder Musikschulleiterin (Musikschulleitung) 

Das Personalreglement1 und das Lohnregle-
ment2 der Gemeinde Horw sind auf die Funk-
tion des Musikschulleiters oder der Musik-
schulleiterin anwendbar. 

    

     

II. Unterricht 

Art. 6 - Musikschüler oder Musikschülerinnen 

1 Anmeldungen für den Musikschulunterricht 
sind verbindlich und gelten für ein Schuljahr.  

    

2 Die Rechte und Pflichten der Musikschüler 
oder Musikschülerinnen werden in der Schul-
ordnung umschrieben. Diese wird mit dem 
Schulprogramm abgegeben. 

    

     
1 Nr. 400  
2 Nr. 402    
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Art. 7 - Schulgeld 

1 Die Schulgelder sind zu Beginn eines Schul-
jahres zu entrichten. Bei Nichtbezahlung und 
erfolgloser Mahnung kann die Musikschullei-
tung einen Musikschüler oder eine -schülerin 
vom Unterricht ausschliessen. 

 Die Schulgeldtarife werden in der Verordnung 
Musikschultarife (Nr. 522) geregelt. 

 Der Gemeinderat muss damit nur die Verord-
nung Musikschultarife (Nr. 522) jährlich an-
passen. 

2 Besuchen mehrere Personen einer Familie 
(Kinder und Eltern) den Musikunterricht, so 
wird auf der Gesamtrechnung nach Richtlinien 
des Gemeinderates3 ein Familienrabatt ge-
währt.  

 entfällt  Dies wird neu in der Verordnung Musikschul-
tarife (Nr. 522) geregelt. 

4 Musikschüler oder Musikschülerinnen bis 
zum 25. Altersjahr mit Wohnsitz in der Ge-
meinde bezahlen das Schulgeld für Kinder, 
solange für sie gemäss Gesetz über die Fami-
lienzulagen Anspruch auf eine Ausbildungszu-
lage besteht.  

 entfällt  Dies wird neu in der Verordnung Musikschul-
tarife (Nr. 522) geregelt. 

5 In Härtefällen kann die Musikschulleitung, 
auf Gesuch hin, die Schulgelder nach Richtli-
nien des Gemeinderates4 ermässigen. 

 entfällt  Dies wird neu in der Verordnung Musikschul-
tarife (Nr. 522) geregelt. 

     
3 Richtlinien für die Ermässigung von Musikschulbeiträgen  
4 Richtlinien für die Ermässigung von Musikschulbeiträgen    
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Art. 8 - Unterrichtsangebot 

1 Das Angebot der Musikschule umfasst 
Grundausbildung, Instrumentalspiel, Gesang 
und Theorie im Einzel-, Gruppen- und Ensem-
bleunterricht.  

    

2 Die Musikschulkommission umschreibt das 
Fächerangebot und die Aufnahmebedingun-
gen im Schulprogramm. 

    

     

Art. 9 - Unterrichtsräume 

Der Unterricht findet in Räumen der Ge-
meinde statt. In Ausnahmefällen kann die Mu-
sikschulleitung den Unterricht in privaten Räu-
men bewilligen. 

    

     

Art. 10 - Schulzeit 

1 Das Schuljahr dauert vom 1. August bis 31. 
Juli.  

    

2 Schulzeit und Ferien richten sich nach der 
Ferienordnung für die Horwer Volksschulen. 
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Art. 11 - Berufstätigkeit 

1 Die Lehrpersonen sind zu sorgfältiger Vor-
bereitung und Erteilung des Unterrichtes und 
zu laufender Fortbildung verpflichtet. Sie 
schliessen sich zu Fachschaften zusammen. 
Massgebend sind die anerkannten und zeitge-
mässen Grundsätze der Musikerziehung.  

    

2 Die Musikschulleitung kann im Rahmen des 
Budgets die Fortbildung finanziell unterstüt-
zen. Die Auflagen und Bedingungen sind in ei-
nem Vertrag durch die Personalstelle zu re-
geln.  

 2 Die Musikschulleitung kann im Rahmen des 
Budgets die Fortbildung finanziell unterstüt-
zen. Die Auflagen und Bedingungen sind in ei-
nem Vertrag durch den Bereich Personal der 
Gemeindeverwaltung Horw zu regeln. 

  

3 Die Lehrpersonen sind verpflichtet, ohne zu-
sätzliche Entschädigung bei der Vorbereitung 
und Durchführung der üblichen Prüfungen, 
Vortragsübungen, Konzerte und anderen Mu-
sikschulanlässen mitzuwirken und an den 
Konferenzen der Musikschule teilzunehmen.  

    

4 Auf Wunsch der Eltern stehen sie bei der 
Auswahl und Anschaffung von Instrumenten 
beratend zur Verfügung. 
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Art. 12 - Kontrollen 

1 Zur Kontrolle des Unterrichtsbesuches füh-
ren die Lehrpersonen ein Schüler- und Ab-
senzenverzeichnis. Bei unentschuldigten Ab-
senzen nehmen sie umgehend mit den Eltern 
Kontakt auf. Wiederholte unentschuldigte Ab-
senzen sind der Musikschulleitung zu melden, 
die für das weitere Vorgehen Weisung erteilt.  

    

2 Fortschritt und Arbeitshaltung der Schüler 
sind auf Ende jedes Semesters zu bewerten. 
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist mit den 
Eltern Kontakt aufzunehmen. Schwerwie-
gende Probleme sind der Musikschulleitung 
zu melden, die für das weitere Vorgehen Wei-
sung erteilt. 
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III. Arbeitsverhältnis der Lehrpersonen 

Art. 13 - Öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis 

1 Das Arbeitsverhältnis zwischen der Ge-
meinde und den Lehrpersonen ist öffentlich-
rechtlich.  

 1 Der öffentlich-rechtliche Arbeitsvertrag ent-
hält die wesentlichsten Bestandteile des Ar-
beitsverhältnisses. Es wird auf diese Verord-
nung verwiesen. Sofern die Gemeinde keine 
eigene Regelung definiert hat gelten die kan-
tonalen Bestimmungen. Sie sind im Sinne von 
öffentlich-rechtlichen Vertragsbedingungen 
ebenfalls Vertragsinhalt.  

  

2 Die Lehrpersonen erhalten einen öffentlich-
rechtlichen Arbeitsvertrag. Dieser enthält die 
wesentlichsten Bestandteile des Arbeitsver-
hältnisses. Es wird auf diese Verordnung ver-
wiesen. Sie ist im Sinne von öffentlich-rechtli-
chen Vertragsbedingungen ebenfalls Ver-
tragsinhalt. Entlassungen bedürfen gestützt 
auf Art. 3 Abs. 1 des Musikschulreglements1 
in jedem Fall der Zustimmung des Gemeinde-
rats.  

 entfällt   Entlassungen richten sich nach den Bestim-
mungen im Reglement.  

3 Die Musikschulleitung ist zuständig für die 
Anstellung der Lehrpersonen und deren Ein-
reihung in die Lohnklassen. Der Arbeitsvertrag 
wird von dieser und der Personalstelle unter-
zeichnet.  

 3 Die Musikschulleitung ist zuständig für die 
Anstellung der Lehrpersonen und deren Ein-
reihung in die Lohnstufen. Der Arbeitsvertrag 
wird von der Musikschulleitung und vom Be-
reich Personal der Gemeindeverwaltung Horw 
unterzeichnet. 

 Die Einreihung in die Lohnklassen gibt der 
Kanton vor. 

4 Die Personalstelle unterstützt die Musik-
schulleitung bei der Personalbeschaffung. Sie  
a) nimmt zur erstmaligen Einreihung in eine 
Lohnklasse und -stufe Stellung.  

b) bereitet die Anstellungsverträge vor.  

 4 Der Bereich Personal der Gemeindeverwal-
tung Horw unterstützt die Musikschulleitung 
bei der Personalbeschaffung. Sie  
a) nimmt zur erstmaligen Einreihung in eine 
Lohnstufe Stellung.  

b) bereitet die Anstellungsverträge vor. 

 Die Einreihung in die Lohnklassen gibt der 
Kanton vor. 

1 Nr. 520 
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Art. 14 - Unterrichtspensum 

1 Im Rahmen des Arbeitsvertrages vereinbart 
die Musikschulleitung mit den Lehrpersonen 
pro Schuljahr ein Unterrichtspensum. Dieses 
Pensum kann aus zwingenden Gründen (Zu-
zug, Wegzug, medizinische Gründe von bzw. 
bei Musikschülerinnen und -schülern) nach 
Ablauf eines halben Schuljahres dem Bedarf 
angepasst werden.  

    

2 Das Unterrichtspensum wird durch Aufrech-
nung der Lektionen in Wochenstunden zu 60 
Minuten bzw. bei der musikalischen Grund-
schule zu 45 Minuten umschrieben.1  

 2 Das Unterrichtspensum wird gemäss der 
Unterrichtsverpflichtung berechnet. § 77 der 
Verordnung zum kantonalen Personalgesetz 
(SRL 52) 

 Der Kanton gibt die Berechnungsart vor. 

3 Kommt keine Einigung über das Unter-
richtspensum zustande oder kann der Lehr-
person kein Unterrichtspensum angeboten 
werden, wird der Arbeitsvertrag durch die Mu-
sikschulleitung gekündigt. 

    

     

Art. 15 - Umgestaltung des Arbeitsvertrages 

Bei einer Änderung dieser Verordnung, die 
wesentliche Bestandteile eines Arbeitsvertra-
ges verändert, bewirkt diese mit ihrer Be-
schlussfassung die Kündigung des Vertrages 
und die gleichzeitige Offerte zum Abschluss 
eines neuen Arbeitsvertrages nach neuem 
Recht. Sofern Lehrpersonen eine solche Of-
ferte nicht annehmen wollen, haben sie dies 
der Musikschulleitung innert der Kündigungs-
frist schriftlich mitzuteilen. 

 Es gelten die kantonalen Bestimmungen ge-
mäss § 12 Personalgesetz (SRL 51). 

  

1 Änderung gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 29. März 2012    
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Art. 16 - Probeverhältnis 

1 Bei der erstmaligen Begründung des Ar-
beitsverhältnisses besteht in der Regel wäh-
rend den ersten sechs Monaten ein Probever-
hältnis.  

    

2 Spätestens zwei Monate vor Ablauf des Pro-
beverhältnisses hat die Musikschulleitung mit 
der Lehrperson eine Mitarbeiterbeurteilung 
durchzuführen.  

    

3 Genügen Leistungen und Verhalten der 
Lehrperson nicht, wird das Arbeitsverhältnis 
unter Beachtung der Kündigungsfrist durch 
die Musikschulleitung beendet. 

    

     

Art. 17 – Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

1 Das Arbeitsverhältnis endet durch Ablauf 
der Dauer, für die es eingegangen wurde, 
durch Kündigung, Tod oder spätestens am 
Ende des Schuljahres, in dem das 65. Alters-
jahr erreicht wurde.  

    

2 Bei einer Kündigung durch die Gemeinde 
bzw. die Lehrperson sind folgende Fristen ein-
zuhalten:  
a) Während der Probezeit ein Monat  

b) In allen übrigen Fällen drei Monate, auf 
Ende Januar oder Ende Juli.2  

  

 

 

 

b) In allen übrigen Fällen zwei Monate, auf 
Ende Januar oder Ende Juli.2 

  

 

 

 

Das Pensum für das nächste Schuljahr kann 
erst Ende Mai definiert werden. Deshalb keh-
ren wir zur Regelung von 2013 zurück.  

3 Eine Kündigung ist auf Verlangen schriftlich 
zu begründen. 

    

2 Änderung gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. September 2013    
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Art. 18 - Schutz vor missbräuchlicher Kündigung 

1 Eine Kündigung darf nicht missbräuchlich 
nach den Bestimmungen des Schweizeri-
schen Obligationenrechtes (OR)3 sein.  

   Das kantonale Recht regelt den Schutz vor 
missbräuchlicher Kündigung und fristloser 
Kündigung sinngemäss, kennt aber in speziel-
len Fällen eine Abfindungsregelung (PG § 19 
Fristlose Auflösung, § 24, Beendigung zur Un-
zeit, § 25 Abfindung). 

2 Wer gestützt auf Abs. 1 und 3 eine Entschä-
digung geltend machen will, muss gegen die 
Kündigung, längstens bis zum Ende der Kün-
digungsfrist, beim Kündigenden schriftlich Ein-
spruch erheben. 

    

3 Ist der Einspruch gültig erfolgt und einigen 
sich die Parteien nicht über die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses, kann die Partei, der 
gekündigt worden ist, Antrag auf Entschädi-
gung geltend machen. Die Höhe der Entschä-
digung bemisst sich nach den Bestimmungen 
des OR. Wird nicht innert 180 Tagen nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses eine Klage 
eingereicht, ist der Anspruch verwirkt. 

    

     
3 Art. 336 OR (siehe Anhang)   
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Art. 19 - Schutz vor Kündigung zur Unzeit 

1 Endet eine Kündigungsfrist während einer 
Sperrfrist, verlängert sich die Kündigungsfrist 
bis zum Ablauf der Sperrfrist.  

    

2 Sperrfristen sind  
a) Schwangerschaft/Geburt: Bis zum Ablauf 
des Anspruchs auf Mutterschaftsurlaub.  

b) Militärische und ähnliche Dienstleistungen: 
Bis zum Ablauf des Urlaubsanspruchs.  

c) Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder 
Unfall: Bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit o-
der bis zur Feststellung, dass die Lehrperson 
dauernd ausser Stande ist, ihre Dienstpflich-
ten voll zu erfüllen. Die volle oder teilweise Ar-
beitsunfähigkeit gilt als dauernd, wenn die zu-
ständige Behörde, gestützt auf ein Gutachten 
des Vertrauensarztes, sie so beurteilt oder 
wenn sie länger als 12 Monate gedauert hat.  

    

3 Die Verlängerung der Kündigungsfrist ent-
fällt  
a) wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis ab-
läuft.  

b) wenn die Lehrperson selber kündigt.  

c) wenn die Kündigung in einem Zeitpunkt 
ausgesprochen wurde, in dem die Musikschul-
leitung von der Tatsache, die die Sperrfrist be-
gründet, noch keine Kenntnis hatte.  

d) im Probeverhältnis.  

e) bei Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 
20).  

    

  



Bisherige Fassung vom 31. Mai 2007; 

Ausgabe vom 12. September 2013 

 Neu  Bemerkungen 

     

Art. 20 - Fristlose Auflösung 

1 Aus wichtigen Gründen kann die Gemeinde 
wie die Lehrperson jederzeit das Arbeitsver-
hältnis fristlos auflösen. Sie muss die fristlose 
Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn 
die andere Partei dies verlangt.  

    

2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder 
Umstand, bei dessen Vorhandensein der Mu-
sikschulleitung oder der Lehrperson nach 
Treu und Glauben die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses nicht mehr zugemutet wer-
den darf.  

    

3 Die Bestimmungen des OR über die fristlose 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses finden 
sinngemäss Anwendung. 

    

     

IV. Lohn                                                                     entfällt 

Art. 21 - Lohn 

1 An jedem Monatsende wird ein Teilbetrag 
des Jahreslohns, erstmals im Monat Septem-
ber, letztmals im Monat August, bargeldlos 
ausbezahlt.  

 entfällt  Dies ist im § 3 der Besoldungsverordnung für 
das Staatspersonal SRL 73a geregelt. Bedeu-
tet, dass die bisherige Praxis der nachschüs-
sigen Zahlung entfällt (budgetrelevant). Damit 
passen wir uns der üblichen Lohnauszah-
lungspraxis vergleichbarer Musikschulen an. 

2 Der 13. Teilbetrag des Jahreslohns wird im 
Monat November, oder bei Austritt, anteils-
mässig bargeldlos ausbezahlt. 

 entfällt   
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IV Urlaub 

a. Allgemeines                  

Art. 22 - Begriffe  

1 Durch die Gewährung von Urlaub werden 
die Lehrpersonen ohne Veränderung ihres Ar-
beitsverhältnisses für beschränkte Zeit ganz 
oder teilweise von ihrer Pflicht zur Arbeitsleis-
tung befreit.  

 entfällt  Ist in § 40 der kantonalen Personalverordnung 
(SRL 52) geregelt. 

2 Bei bezahltem Urlaub bleibt der Lohnan-
spruch der Lehrpersonen während des Urlau-
bes bestehen. Er wird aufgrund des durch-
schnittlichen Lohnes während der letzten 
zwölf Monate berechnet.  

 entfällt  Ist in § 40 der kantonalen Personalverordnung 
(SRL 52) geregelt. 

3 Bei unbezahltem oder teilweise bezahltem 
Urlaub entfällt der Lohnanspruch während des 
Urlaubes ganz oder teilweise. 

 entfällt  Ist in § 40 der kantonalen Personalverordnung 
(SRL 52) geregelt. 

Art. 23 - Stellvertretungen 

1 Zur Vermeidung längerer Unterrichtsausfälle 
werden durch die Musikschulleitung nach 
Möglichkeit Stellvertretungen für an der Ar-
beitsleistung verhinderte Lehrpersonen einge-
setzt. Stellvertretungen werden privatrechtlich 
angestellt.  

    

2 Im Übrigen gelten die Vorschriften dieser 
Verordnung für Stellvertretungsaufträge sinn-
gemäss. 
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b. Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfähigkeit   lit. b entfällt 

Art. 24 – Meldung und Abklärung 

1 Die Arbeitsunfähigkeit und die Wiederauf-
nahme der Arbeit sind der Musikschulleitung 
unverzüglich zu melden.  

 entfällt  Die heutigen Bestimmungen in der Musik-
schulverordnung sind deckungsgleich mit den 
kantonalen Bestimmungen. Die Bestimmun-
gen betreffend der Arbeitsverhinderung we-
gen Arbeitsunfähigkeit richten sich nach § 20ff 
der Verordnung zum Personalgesetz (SRL52). 

 

2 Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als eine 
Woche, hat die Lehrperson der Musikschullei-
tung unaufgefordert ein Arztzeugnis einzu-
reichen.1  

 entfällt   

3 Die Musikschulleitung kann jederzeit die 
Einreichung eines Arztzeugnisses verlangen.  

 entfällt   

4 Wird nach der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses eine Entschädigung gemäss Art. 27 
ausgerichtet, haben die ehemaligen Lehrper-
sonen jeweils bis zum 5. des Kalendermonats 
der Musikschulleitung unaufgefordert ein Arzt-
zeugnis einzureichen. In besonderen Fällen 
kann darauf verzichtet werden.  

 entfällt   

5 Leistungen sowie jede Leistungsänderung 
von in- und ausländischen Sozialversicherun-
gen sind der Musikschulleitung bei deren An-
kündigung oder Vollzug unverzüglich zu mel-
den.  

 entfällt   

6 Leisten Lehrpersonen nicht in zumutbarem 
Ausmass Arbeit, begehen sie eine ungerecht-
fertigte Arbeitsverweigerung. 

 entfällt   

     
1 Änderung gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 29. März 2012    
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Art. 25 - Vertrauensärztliche Untersuchung 

1 Die vertrauensärztliche Untersuchung dient 
der Abklärung der gesundheitlichen Situation 
sowie der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der 
Lehrperson.  

 entfällt  Die Bestimmungen betreffend der Arbeitsver-
hinderung wegen Arbeitsunfähigkeit richten 
sich nach § 22 der Verordnung zum Personal-
gesetz (SRL52). 

2 Der Gemeinderat kann die Untersuchung 
der Lehrpersonen durch eine durch ihn be-
zeichnete Vertrauensärztin oder einen Ver-
trauensarzt anordnen. Dies gilt auch für die 
Dauer der Entschädigungszahlungen nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.1 

 entfällt   

3 Die Lehrpersonen können ihrerseits in be-
gründeten Fällen eine vertrauensärztliche Un-
tersuchung verlangen oder die vom Gemein-
derat bezeichnete Vertrauensärztin oder den 
bezeichneten Vertrauensarzt ablehnen.  

 entfällt   

4 Sind Lehrpersonen mit der Person der Ver-
trauensärztin oder des Vertrauensarztes nicht 
einverstanden, können sie innert 10 Tagen 
eine Person ihrer Wahl vorschlagen. Sofern 
der Gemeinderat mit dieser Person nicht ein-
verstanden ist, wird durch ihn eine neue ge-
eignete Person als Vertrauensärztin oder Ver-
trauensarzt bezeichnet. Dieser Entscheid ist 
endgültig.2  

 entfällt   

5 Die Kosten für die Untersuchung werden 
von der Musikschule getragen. 

 entfällt   

     
1 Änderung gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 29. März 2012  

2 Neu gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 29. März 2012 (der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5)     
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Art. 26 - Fortzahlung der Besoldung bei Arbeitsunfähigkeit 

1 Bei Arbeitsunfähigkeit wird der Lehrperson 
der Lohn ab dem ersten Tag der Arbeitsunfä-
higkeit während maximal 730 Kalendertagen 
bezahlt.  

 entfällt  Die Bestimmungen betreffend der Arbeitsver-
hinderung wegen Arbeitsunfähigkeit richten 
sich nach § 23 der Verordnung zum Personal-
gesetz (SRL52). 

2 In der Probezeit wird die Besoldung wäh-
rend eines Monats fortbezahlt.  

 entfällt   

3 Die Fortzahlung der Besoldung endet spä-
testens mit der rechtsgültigen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses.  

 entfällt   

4 Für die Berechnung der Besoldung ist die 
durchschnittliche Besoldung während der letz-
ten zwölf Monate massgebend. 

 entfällt   

     

Art. 27 - Entschädigung bei dauernder Arbeitsunfähigkeit 

Wird das Arbeitsverhältnis bei dauernder Ar-
beitsunfähigkeit vor Ablauf der Frist gemäss 
Art. 26 Abs. 1 aufgelöst, wird bis zum Ablauf 
der Frist eine Entschädigung in der Höhe der 
Fortzahlung der Besoldung ausgerichtet, so-
fern die Arbeitsunfähigkeit für die ganze Zeit-
dauer ausgewiesen ist und das Arbeitsverhält-
nis für diese Zeitdauer oder unbefristet einge-
gangen worden ist. 

 entfällt  Die Bestimmungen betreffend der Arbeitsver-
hinderung wegen Arbeitsunfähigkeit richten 
sich nach § 24 der Verordnung zum Personal-
gesetz (SRL52). 
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Art. 28 - Fortzahlung der Besoldung bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 

1 Beträgt die Arbeitsfähigkeit zwischen zwei 
Perioden der Arbeitsunfähigkeit im Durch-
schnitt mindestens 90 Prozent des Beschäfti-
gungsgrades und dauert sie zwölf oder mehr 
Monate, besteht bei der erneuten Arbeitsunfä-
higkeit wiederum Anspruch auf die Besoldung 
während maximal 730 Kalendertagen.  

 entfällt  Die Bestimmungen betreffend der Arbeitsver-
hinderung wegen Arbeitsunfähigkeit richten 
sich nach § 25 der Verordnung zum Personal-
gesetz (SRL52). 

2 Beträgt die Arbeitsfähigkeit zwischen zwei 
Perioden der Arbeitsunfähigkeit im Durch-
schnitt weniger als 90 Prozent des Beschäfti-
gungsgrades oder dauert sie weniger als 
zwölf Monate, wird die Dauer der Fortzahlung 
der Besoldung während der früheren Arbeits-
unfähigkeit bei der erneuten Arbeitsunfähig-
keit vom Maximalanspruch abgezogen. Es be-
steht gesamthaft ein Anspruch auf die Besol-
dung von 730 Kalendertagen.  

 entfällt   

3 Der Gemeinderat kann die Frist nach Ablauf 
von 730 Tagen verlängern, wenn vertrauens-
ärztlich festgestellt wird, dass die volle Ar-
beitsfähigkeit in der bisherigen Funktion in ab-
sehbarer Zeit wiedererlangt wird. 

 entfällt   
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Art. 29 - Abtretung Leistungen Dritter 

Während der Dauer der Fortzahlung der Be-
soldung sowie der Ausrichtung einer Entschä-
digung gemäss Art. 27 fallen Taggeld- und 
Rentenleistungen in- und ausländischer Sozi-
alversicherer an die Gemeinde und werden, 
sofern sie bereits ausbezahlt worden sind, mit 
dem Lohn verrechnet. Die Lehrpersonen sind 
verpflichtet, entsprechende Ansprüche gel-
tend zu machen und die Musik-schulleitung 
umgehend darüber zu informieren. 

 entfällt  Die Bestimmungen betreffend der Arbeitsver-
hinderung wegen Arbeitsunfähigkeit richten 
sich nach § 27 der Verordnung zum Personal-
gesetz (SRL52). 

     

c. Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung     lit. c wird zu lit. b 

Art. 30 - Begriffe 

Dienstleistungen sind  
a) Militärdienst in der Schweizerischen Armee 
und ziviler Ersatzdienst.  

b) Instruktions- und Pflichtdienste im Zivil-
schutz.  

c) Eidgenössische und kantonale Leiterkurse 
von "Jugend und Sport".  

d) Instruktions- und Beförderungsdienst sowie 
Einsatz bei der Feuerwehr.  

e) Freiwillige Dienstleistungen, sofern dafür 
Anspruch auf Erwerbsersatz besteht.  

f) Rapporte, Kurse und Übungen im Rahmen 
der Gesamtverteidigung.  
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Art. 31 - Meldung 

1 Lehrpersonen haben der Musikschulleitung 
Art, Dauer und Zeitpunkt der Dienstleistung zu 
melden, sobald sie bekannt sind.  
2 Können die Lehrpersonen den Zeitpunkt ih-
rer Dienstleistung beeinflussen, legen sie ihn 
im Einvernehmen mit der Musikschulleitung 
fest. 

    

     

Art. 32 - Lohnanspruch während der Dienstleistung 

1 Lehrpersonen haben während der Zeit der 
Dienstleistungen Anspruch auf bezahlten Ur-
laub.  

    

2 Der Lohnanspruch entfällt für die Zeit der 
zusätzlichen Dienstleistungen  
a) wenn der Militärdienst oder zivile Ersatz-
dienst während der letzten vier Jahre insge-
samt länger als zwölf Monate gedauert hat.  

b) wenn die übrigen Dienstleistungen im 
Sinne von Art. 30 Unterabsätze b) bis f) wäh-
rend des Schuljahres insgesamt länger als 15 
Arbeitstage gedauert haben.  

    

3 Die Lehrpersonen haben während der Zeit 
der zusätzlichen Dienstleistungen Anspruch 
auf unbezahlten Urlaub. 
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Art. 33 - Bedingter Lohnanspruch und Rückerstattung des Lohnes 

1 Leisten Lehrpersonen einen zusammenhän-
genden Dienst von über zwei Monaten, wird 
ihnen der bezahlte Urlaub im Rahmen der 
Höchstdauer gemäss Art. 32 Abs. 2 a) unter 
der Bedingung gewährt, dass sie anschlies-
send mindestens zwei Jahre im Dienst der 
Gemeinde bleiben.  

    

2 Wird die Bedingung nicht erfüllt, müssen die 
Lehrpersonen die Differenz zwischen dem 
ausgerichteten Lohn und dem Erwerbsersatz 
anteilsmässig zurückerstatten. 

    

     

Art. 34 - Erwerbsersatz 

1 Der Erwerbsersatz und allfällige weitere Ent-
schädigungen fallen der Gemeinde zu. Ver-
dienten Lehrpersonen bei der Gemeinde nur 
einen Teil ihres Erwerbseinkommens, haben 
sie einen anteilsmässigen Anspruch auf den 
Erwerbsersatz.  

    

2 Von sämtlichen Aufgeboten für erwerbser-
satzpflichtige Dienstleistungen ist der Musik-
schulleitung eine Kopie zuzustellen.  

    

3 Die Lehrpersonen haben die Meldekarte für 
den Erwerbsersatz unmittelbar nach Ab-
schluss des Dienstes der Musikschulleitung 
einzureichen. Sie haften der Gemeinde für 
Schaden, der wegen ihrer Meldepflichtverlet-
zung entsteht. 
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d. Elternurlaub    Die Bestimmungen betreffend Elternurlaub 
richten sich nach § 44ff der Verordnung zum 
Personalgesetz (SRL52). 

 

Dies ergibt folgende minimale Besserstellun-
gen: 

- Anspruch auf 6 Monate unbesoldeter 
Urlaub im Anschluss auf den Mutter-
schaftsurlaub. 

- Vaterschaftsurlaub: Im ersten Lebens-
jahr des Kindes Anspruch auf 4 Wo-
chen unbezahlter Urlaub 

- Pflegekindverhältnis: Bei nichtschul-
pflichtigem Kind im Hinblick auf eine 
spätere Adoption kann die zuständige 
Behörde maximal 8 Wochen besolde-
ten Urlaub gewähren  

Art. 35 - Mutterschaftsurlaub 

1 Die Mitarbeiterin hat Anspruch auf einen 
Mutterschaftsurlaub von insgesamt 16 Wo-
chen. Der Mutterschaftsurlaub beginnt frühes-
tens zwei Wochen vor der Geburt.  

 entfällt.  Der Mutterschaftsurlaub richtet sich nach § 44 
der Verordnung zum Personalgesetz (SRL52) 

2 Die Mitarbeiterin kann die Arbeit wegen Be-
schwerden im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft oder Geburt nach der entsprechen-
den Meldung an die vorgesetzte Person ver-
lassen. Wird die Tätigkeit wegen Schwanger-
schaftsbeschwerden niedergelegt, werden die 
letzten zwei Wochen Abwesenheit vor der Ge-
burt an den Mutterschaftsurlaub angerechnet. 
So beträgt der Mutterschaftsurlaub noch 14 
Wochen nach der Geburt.  

 entfällt   



3 Krankheits- und Unfalltage während des 
Mutterschaftsurlaubs werden an diesen ange-
rechnet. Besteht nach Ablauf des Urlaubs 
eine Arbeitsunfähigkeit, so gelten die Bestim-
mungen zur Lohnfortzahlung.  

 entfällt   

4 Der Ferienanspruch wird trotz Bezug des 
Mutterschaftsurlaubs nicht gekürzt. 

 entfällt   
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Art. 36 - Lohnanspruch während des Mutterschaftsurlaubes 

Dauerte das Arbeitsverhältnis der Mitarbeite-
rin vor dem Antritt des Urlaubs schon mindes-
tens zwei Jahre, wird der gesamte Mutter-
schaftsurlaub von 16 Wochen zu 100 % be-
soldet. Die Besoldung richtet sich nach der 
Lohneinreihung und dem Pensum bei Antritt 
des Mutterschaftsurlaubs. Dies gilt auch, 
wenn das Arbeitspensum mit Beginn der Ar-
beitsaufnahme reduziert wird. Dauerte das Ar-
beitsverhältnis noch keine zwei Jahre, besteht 
der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung 
nach Bundesrecht (max. 14 Wochen ab Ge-
burt, 80 % des vor der Geburt erzielten durch-
schnittlichen Einkommens, höchstens Fr. 
172.00 pro Tag). Bei unregelmässiger oder 
stundenweiser Arbeit wird der Besoldungsan-
spruch für die Dauer des Urlaubs mit der 
durchschnittlichen Beschäftigung während der 
letzten zwölf Monate errechnet. 

 Die Bestimmungen betreffend Lohnanspruch 
während des Mutterschaftsurlaubes richten 
sich nach Art. 37 Personalverordnung Ge-
meinde Horw (Nr. 401). 

  

     

Art. 37 - Vaterschaftsurlaub 

Die männliche Lehrperson hat bei der Geburt 
eines eigenen Kindes Anspruch auf einen be-
soldeten Urlaub von fünf Arbeitstagen bei ei-
nem Arbeitspensum von 100 %, welcher in-
nert acht Wochen nach der Geburt bezogen 
werden muss. 

 entfällt  Der Vaterschaftsurlaub richtet sich nach § 45 
der Verordnung zum Personalgesetz (SRL52) 
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e. Kurzurlaub     

Art. 38 - Kurzurlaub mit Rechtsanspruch 

Die Lehrpersonen haben Anspruch auf einen 
bezahlten Urlaub, wenn eines der folgenden 
Ereignisse in die Arbeitszeit fällt:  
a) Zivile und kirchliche Trauung je 1 Tag  

b) Trauung in der eigenen Familie oder bei 
naher Verwandtschaft 1 Tag  

c) Todesfall im eigenen Haushalt 3 Tage  

d) Tod von Kindern, Eltern 2 Tage  

e) Tod von Verwandten 1 Tag  

f) Tod von nahestehenden Berufskollegen und 
Freunden ½ Tag  

g) Wohnungswechsel (maximal einmal pro 
Jahr) 1 Tag  

h) Gerichtliche Vorladung als Partei oder 
Zeuge Teilnahme  

 Die Bestimmungen betreffend Kurzurlaub mit 
Rechtsanspruch richten sich nach Art. 39 Per-
sonalverordnung Gemeinde Horw (Nr. 401). 
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Art. 39 - Urlaub ohne Rechtsanspruch 

1 Zur Erfüllung unaufschiebbarer privater Ver-
pflichtungen kann die Musikschulleitung den 
Lehrpersonen einen Urlaub bis zu drei Tagen 
bewilligen.  

    

2 Ein längerer Urlaub kann bewilligt werden, 
wenn der geordnete Unterricht gewährleistet 
bleibt und wenn keine überwiegenden öffentli-
chen Interessen entgegenstehen. Die Bewilli-
gung wird durch die Musikschulleitung erteilt.  

    

3 Ein Urlaub dauert in der Regel höchstens 
drei Monate. 

    

     

Art. 40 - Lohnanspruch während des Urlaubs ohne Rechtsanspruch 

1 Der Urlaub gemäss Art. 39 Abs. 1 wird be-
zahlt.  

    

2 Ein Urlaub gemäss Art. 39 Abs. 2 wird be-
zahlt, wenn er im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt. Er wird teilweise bezahlt, wenn 
er sowohl im öffentlichen als auch im privaten 
Interesse liegt und er wird nicht bezahlt, wenn 
er überwiegend im privaten Interesse der 
Lehrpersonen liegt.  

    

3 Die Musikschulleitung entscheidet mit der 
Bewilligung des Urlaubs, wie weit der Urlaub 
im öffentlichen Interesse ist und wie weit er 
bezahlt wird. 
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V. Beurteilung der Lehrpersonen     

Art. 41 - Ziele der Beurteilung 

Die Beurteilung der Lehrperson ist ein Füh-
rungsinstrument mit folgenden Zielen:  
a) Kontrolle der Zielerreichung.  

b) Feststellen, Bewerten und Fördern der 
Leistungen der Lehrperson.  

c) Erkennen und Entwickeln der Fähigkeiten 
der Lehrperson.  

d) Einsatz der Lehrperson nach ihren Fähig-
keiten.  

e) Festlegung der persönlichen Ziele.  

    

     

Art. 42 - Durchführung der Beurteilung 

1 Die Musikschulleitung erstellt alle zwei 
Jahre, oder auf Verlangen, für die Lehrperso-
nen je eine Beurteilung, legt einen Beurtei-
lungswert gemäss Art. 45 dieser Verordnung 
fest und vereinbart die Jahresziele. Überge-
ordnete Ziele sind zu berücksichtigen.  

 1 Die Musikschulleitung erstellt alle zwei 
Jahre, bei Pensen über 50 % jährlich, oder auf 
Verlangen, für die Lehrpersonen eine Beurtei-
lung fest und vereinbart die Ziele. 

 Hinweis auf Pensen über 50 % entspricht der 
heutigen Praxis. 

2 Sie bespricht die Beurteilung mit der Lehr-
person und händigt sie ihnen zur Einsicht-
nahme aus. Die Lehrpersonen bestätigen die 
Einsichtnahme in ihre Beurteilung durch Un-
terschrift. Allfällige Stellungnahmen werden 
der Beurteilung beigefügt.  

 Die Musikschulleitung bespricht die Beurtei-
lung mit den Lehrpersonen und händigt ihnen 
jene zur Einsichtnahme aus. Die Lehrperso-
nen bestätigen die Einsichtnahme in ihre Be-
urteilung durch Unterschrift. Allfällige Stellung-
nahmen werden der Beurteilung beigefügt. 

  

3 Das Original der Beurteilung bleibt bei der 
Musikschulleitung zur Aufbewahrung im Per-
sonaldossier. Die Lehrpersonen erhalten eine 
Kopie ihrer Beurteilung. 

 3 Die Beurteilung wird im elektronischen Dos-
sier erfasst. Die Lehrpersonen erhalten eine 
Kopie ihrer Beurteilung. 
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Art. 43 - Verwendung 

Entscheide über die Fortführung des Arbeits-
verhältnisses nach Ablauf des Probeverhält-
nisses und die Festlegung von Lohnstufenän-
derungen sind unter Berücksichtigung einer 
Beurteilung zu treffen. 

 Entscheide über die Fortführung des Arbeits-
verhältnisses nach Ablauf des Probeverhält-
nisses und zur Vereinbarung von Zielen (Leis-
tung und Verhalten).  

  

     

Art. 44 – Rechtsschutz gegen die Beurteilung 

Die Lehrpersonen können eine Unterredung 
mit dem zuständigen Mitglied des Gemeinde-
rates verlangen, wenn sie mit der Beurteilung 
durch die Musikschulleitung nicht einverstan-
den sind. Zeichnen sich für dieses Gespräch 
Konflikte ab, kann die Personalstelle beigezo-
gen werden. 

 Die Lehrpersonen können eine Unterredung 
mit dem zuständigen Mitglied des Gemeinde-
rates verlangen, wenn sie mit der Beurteilung 
durch die Musikschulleitung nicht einverstan-
den sind. Zeichnen sich für dieses Gespräch 
Konflikte ab, kann der Bereich Personal bei-
gezogen werden.  

  

     

Art. 45 - Beurteilungswerte 

Die Beurteilung enthält die Bewertung der 
Entwicklung der Berufserfahrung, der persön-
lichen Leistung und des Verhaltens, deren Er-
gebnisse mit den folgenden Beurteilungswer-
ten auszudrücken sind:  
a) Nicht erfüllt.  

b) Teilweise erfüllt.  

c) Gut.  

d) Teilweise übertroffen.  

e) Deutlich übertroffen.  

 Die Beurteilung richtet sich nach quarte (Q-
Managementsystem für Musikschulen) oder 
nach einem anderen, vom Kanton anerkann-
ten Beurteilungssystem. 
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VI. Schlichtungsstelle 

Art. 46 - Grundsatz 

1 Beim Verwaltungsgericht des Kantons Lu-
zern kann gegen die Verletzung des öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsvertrages eine verwal-
tungsgerichtliche Klage eingereicht werden.  

 1 Beim Kantonsgericht des Kantons Luzern 
kann gegen die Verletzung des öffentlich-
rechtlichen Arbeitsvertrages eine verwaltungs-
gerichtliche Klage eingereicht werden.  

  

2 Vorgängig ist das Schlichtungsverfahren ge-
mäss Art. 47 durchzuführen. 

    

     

Art. 47 - Schlichtungsstelle 

1 Die Schlichtungsstelle behandelt auf Begeh-
ren oder im Rahmen des Vorverfahrens zur 
verwaltungsgerichtlichen Klage (§ 164 VRG) 
Streitigkeiten, welche die Rechte und Pflichten 
der Lehrpersonen aus dem Arbeitsverhältnis 
betreffen.  

    

2 Die Schlichtungsstelle besteht aus drei Mit-
gliedern und setzt sich aus einer Vertretung 
der Lehrpersonen, der Gemeinde sowie einer 
unabhängigen Person zusammen. Eine 
Schlichtungsstelle wird bei Bedarf einberufen.  

    

3 Die Vertretung der Lehrpersonen wird durch 
die zuständige Fachschaft, diejenige der Ge-
meinde und die unabhängige Person durch 
den Gemeinderat bezeichnet.  

    

4 Die Schlichtungsstelle wird durch die unab-
hängige Person geleitet. Das Sekretariat führt 
die Personalstelle. 
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Art. 48 - Schlichtungsverfahren 

1 Sofern Meinungsverschiedenheiten beste-
hen, haben die Lehrpersonen vorerst mit der 
Musikschulleitung ein Gespräch zu führen. 
Verläuft die Aussprache ergebnislos, kann 
schriftlich beim Sekretariat der Schlichtungs-
stelle ein Schlichtungsverfahren beantragt 
werden.  

    

2 Anträge sind schriftlich über das Sekretariat 
der Schlichtungsstelle (Personalstelle) einzu-
reichen.  

    

3 Beschlüsse über den Stufenstillstand oder 
Stufenanstieg gemäss Art. 6 Musikschulregle-
ment können nicht an die Schlichtungsstelle 
weitergezogen werden.  

    

4 Die Ergebnisse der Schlichtungsverfahren 
werden schriftlich festgehalten. 

    

5 Wird keine Einigung erzielt, kann die 
Schlichtungsstelle Empfehlungen abgeben. 

    

     

VII. Verschiedenes 

Art. 49 - Arbeitszeugnis 

1 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
halten die Lehrpersonen ein Zeugnis, das sich 
über Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses 
und über Leistung und Verhalten ausspricht. 
Die Lehrpersonen können ein Zwischenzeug-
nis verlangen.  

    

2 Auf Verlangen der Lehrperson hat sich das 
Zeugnis auf Angaben über Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses zu beschränken. 
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Art. 50 - Personalakten 

1 Die Lehrpersonen können Einsicht in ihre 
Personalakten nehmen.  

    

2 Sie können verlangen, dass falsche persön-
liche Daten berichtigt und unvollständige er-
gänzt werden. Enthalten die Personalakten 
Angaben, die mit dem Arbeitsverhältnis in kei-
nem unmittelbaren Zusammenhang stehen, 
können die Lehrpersonen deren Entfernung 
verlangen. 

    

     

Art. 51 - Schutz der Persönlichkeit 

Die Lehrpersonen haben am Arbeitsplatz An-
spruch auf bestmöglichen Schutz der Gesund-
heit und auf Wahrung der persönlichen Integ-
rität. Die Verordnung über den Schutz der 
Persönlichkeit1 gilt sinngemäss.2 

    

     

Art. 52 - Allgemeine Dienstpflichten 

1 Die Lehrpersonen sind zur persönlichen Ar-
beitsleistung verpflichtet.  

    

2 Die Lehrpersonen haben auch ausserhalb 
der Arbeit jedes Verhalten zu unterlassen, das 
ihre Vertrauenswürdigkeit hinsichtlich ihrer 
Unterrichtstätigkeit beeinträchtigen kann.  

    

3 Sie unterstehen im Rahmen von Verfassung 
und Gesetz dem dienstlichen und fachlichen 
Weisungsrecht. 

    

     
1(Nr. 407)  
2 Änderung gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 29. März 2012    
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Art. 53 - Gegenseitige Unterstützungspflicht 

1 Die Lehrpersonen sind verpflichtet, einander 
bei der Erfüllung ihrer Unterrichtstätigkeit zu 
unterstützen.  

    

2 Erfordern es die Bedürfnisse der Musik-
schule, können den Lehrpersonen zumutbare 
Arbeiten, die nicht zu ihrem eigentlichen Auf-
gabenkreis gehören, vorübergehend übertra-
gen werden. 

    

     

Art. 54 - Geheimhaltungspflicht 

1 Die Lehrpersonen haben gegenüber Dritten 
über alles zu schweigen, was sie in ihrer Un-
terrichtstätigkeit erfahren haben. Akten aus 
dem Arbeitsverhältnis dürfen Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden.  

    

2 Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Ak-
ten oder Angelegenheiten, an deren Geheim-
haltung keine schützenswerten öffentlichen o-
der privaten Interessen bestehen. 

    

3 Die Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
stehen.  

    

4 Die Datenschutzvorschriften sowie die Ent-
bindung von der Geheimhaltungspflicht durch 
den Gemeinderat bleiben vorbehalten. 
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Art. 55 - Haftung 

Es gelten die Bestimmungen des kantonalen 
Haftungsgesetzes. 

    

     

Art. 56 - Kaution 

Die Gemeinde schliesst für alle Lehrpersonen 
eine Kautionsversicherung ab. Die Prämien 
gehen zu Lasten der Gemeinde. 

    

     

Art. 57 - Verbandsfreiheit 

1 Die Verbandsfreiheit ist gewährleistet. Die 
Lehrpersonen können insbesondere Personal-
organisationen gründen oder ihnen angehö-
ren.  

    

2 Mit der Stellung der Lehrperson unvereinbar 
ist die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung, 
welche Zwecke verfolgt oder Mittel verwendet, 
die rechtswidrig sind. Als Zugehörigkeit zu ei-
ner Vereinigung gilt auch die aktive Unterstüt-
zung ihrer Bestrebungen. 
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Art. 58 - Information, Stellungnahme, Vorschlagsrecht 

1 Das Mitspracherecht der Lehrpersonen in 
Personalangelegenheiten ist gewährleistet. 
Die Personalorganisationen bzw. deren Dele-
gationen sind als Gesprächs- und Verhand-
lungspartner anerkannt.  

    

2 Die Personalorganisationen werden über 
geplante Änderungen des Personalrechtes 
rechtzeitig informiert. Sie können dazu Stel-
lung nehmen.  

    

3 Die Personalorganisationen und die einzel-
nen Lehrpersonen haben das Recht, sich zu 
betrieblichen und beruflichen Angelegenheiten 
zu äussern und/oder Vorschläge zu machen. 
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Art. 59 - Versicherungen 

1 Die nach dem Bundesgesetz über die beruf-
liche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVG) obligatorisch zu versichern-
den Lehrpersonen werden durch die Ge-
meinde bei der Pensionskasse Musik und Bil-
dung versichert.  

    

2 Lehrpersonen, die nicht der obligatorischen 
Vorsorge unterstehen, können der Vorsorge 
freiwillig beitreten. Die Prämien werden in der 
Höhe ihres Unterrichtspensums von der Ge-
meinde und der Lehrperson je hälftig getra-
gen.  

    

3 Die Lehrpersonen werden von der Ge-
meinde gegen Berufsunfälle und Berufskrank-
heiten versichert.  

    

4 Gegen Nichtberufsunfälle sind alle Lehrper-
sonen, die vier und mehr Wochenstunden an 
der Musikschule Horw unterrichten, ebenfalls 
von der Gemeinde versichert. Die übrigen 
Lehrpersonen sind nicht gegen Nichtberufsun-
fälle versichert.  

    

5 Die Krankenversicherung und die Nichtbe-
rufsunfallversicherung, soweit sie nicht von 
der Gemeinde sichergestellt wird, sind Sache 
der Lehrpersonen.  

    

6 Die Gemeinde schliesst für die Lehrperso-
nen eine Berufshaftpflichtversicherung ab. 
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Art. 60 - Grundsatz 

1 Die Beschlüsse nach dieser Verordnung 
sind Anordnungen im Sinne von § 8 Abs. 1 
des Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege.1  

    

2 Die Vorschriften des Gesetzes über die Ver-
waltungsrechtspflege (VRG) sind über fol-
gende Gegenstände sinngemäss anwendbar:  
a) Abklärung der Zuständigkeit (§§ 11 - 13 
VRG).  

b) Ausstand (§§ 14 - 16 VRG).  

c) Formvorschriften (§§ 25 - 30 VRG).  

d) Fristen und Termine (§§ 31 - 36 VRG).  

e) Handeln von Amtes wegen (§ 37 VRG). 

    

     

Art. 61 - Aufhebung bisherigen Rechtes 

Das Musikschulreglement der Gemeinde 
Horw vom 23. Dezember 1993 sowie die An-
stellungs- und Besoldungsverordnung für die 
Lehrkräfte der Musikschule Horw vom 25. Juli 
1984 werden aufgehoben. 

    

     

Art. 62 - Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am 1. August 2007 in 
Kraft. 

 Die Verordnung trifft auf den 1. August 2018 
in Kraft. 

  

     
1 SRL Nr. 40   


